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Die Unternehmungaus©cfel
Berli n . 19. Okt. (WTB .) Zn der Unternehmung auf

Oesel  erfahren wrr weiter : Nachdem die See streit kr äste bei
Pam^eot d:e ersten ^.nrppen an Land gesetzt hatten , radelten die e
wcnlgrm hmrdert Manr : mit - größter Beschleunigung nach Osten,
mn k̂en BnlMNÜ)pf von Onj sa zu nchmer:, der den Damm nach
der Bnsel Iwn beherrscht, um so die auf Oesel befindlichen
Truppen abzuschueiden. Da sie ohne Geschähe vorgingen die
dessen bald die groß ? Gefahr erkannten, warfen sie sich ihnen
mit gvp-er Uoberlegenheit entgegen, sodaß die Radfahrer , rrotzdem
sie nwhrere hmrdert G?sai:gene und große Bntt -e gemacht batten,
den Drucken köpf nicht halten komtten. Sehr schlechtesWetter ver¬
zögerte leider die Ausladung der Geschähe hei Panuro ! um einerv
koltbcrven Tag . Es kam dal/er darauf cm, das; die deutfchm See¬
streitkräfte so schnell wie möglich in die Kassar-Wik wrangen,
mn den Damm bei Orissa unter Feuer nehmen zu können Die
naviga torischen Verhältnisse Narren hier jedoch denkbar schwierig
Zurrächst mutzte der Soelaftmd ausgelotet , he tonnt , befeuert nn)e
dann die zahlveickzen Minensperren rveggmäumt tocrbcn. Lllxn mich
nachdem die Drrrchfahrt festgestellt und gesichert war , konnckcu
nur leichte Soestreit kr'äfte in die Kassar-Wik emdring -en, ivährend
die russischen Zerstörer an den im grotzen Moonsnnd liegeriden
Linienschisten, Panzerkreuzern und Panzer -Kruanenbooten Rück¬
halt finden tonnten.  Mit fieberhafter Arbeit machten sich sofort
nacktem Toffri nicdergckämpft war , Minensucher und Torpedo¬
boote an die dlrbeit , die Fahrt nach Osten durch den Sund
freizumachen. Flachgehende Baute fuhren lotmrd vorauf Unauf¬
hörlich wiedcrl-olten sich die nwnotoncn Ruse der Lotenden, die
die jeweilige Wassertiefe meldeten.

Ws nach getmrer Arbeit die deutsche Torpedoboots-
flotiIle  sich zum T-urchbrnch oaftchickte, empfing sie in dein engen
Sund das wohlgezielte Schnellfeuer russischer Z e r st ö -
rer,  die sich -cnuf diese Motitle genau eingeschossenHutten ' Die
Lage ivar äutzerst wigennätlicl). Die Fahrrinne war nur rvenige
Meter breit und außerdem so stach, datz die Bvvte nur .pmz lmig an:
fahren korvtte::. .Trotzdem särbw fick) das Wasser ain .deck gelb' und
dunkel von den, aufg-ewirbelten Grmrdfchlamm. Ring - ndie  D - t
schlugen die russischen &nx  mveri ein , u wall sti ge hoch'ch mnc de
Wassersärckmi rn:f. Ein deutsck̂er Kwmzer grif . zu ar ü..er den Sn .' ^
herüber urit seinen stärkeren (Geschützen in den Kamp' ein, konnte
aber, da fcrä Wasser so flach war , nicht nahe genug heranlöuimen
Endlickr hatt-en die deutschen Flotillen die gefährliche Enge ohne
Berückt passiert umd gingen mm mit holder Falpet dein F-ein> ent.
gegen. Kaum jagte:: die ersten deutschenGranaten über das Wasser,
als das Feuer der russisckien Zerstörer unsicher zu werden begann
Bald diäten sie ab und suchten mit östlichem Klurs bei rhreu.
LinienschiffenSchutz. Noch eimnal kan: das (Gefecht zum Stelle ::,
als das russiscĥ Vanzec- Kononenbeot „ Ehrabry " in den Kampf
emprtff. Die deutschen TonxLaluwde ginge:: nrit höchster Falxrt so
dicht an das Tjrrtzer-Kanvne:rb'<x>t 'Hera::, bis sie es mit ihren 10,5-
Zentimcüer-GZck.ätzen fassen konnten. Nachdem „ Chrab-ry" mehrere
Volltreffer erhalten hatte , drehte er ab.

. Jnr weiteren Verlauf kam cs nochmals zu -einem kurzen Elefecht
zwischen deutschenund russisck>en Torpedobooten , wobei das russische
Torpedoboot „G r o nr" von :rns genouniven lvurde. Bei dem Der-

Mmtlicher Ter?.
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betrcffmd Beschiagnehme, Vehandlnug,
Vcrwendungm-dMkldchflicht don rolf€ii

Großviehhäuten und Noßhäuten.
Vom 20. Oktober 1917.

Nachstehende Bekanntniachuarg wird auf Ersuchen des König¬
lichen Kriegs Ministeriums hiemnit zur allgemeinen Kenntnis gc-
brackr! mit den: Benverken, datz, soweit nicht nach den all¬
gemeinen Strafgesetze;: hv!)ere Strafen verwirkt sind, jede Zu¬
wider handlurkg gegen die Beschagarahrnevorschästen nach § 6 der
Bekanntnmchnng über die Sicherstellung von Kriegsbedarf in der
Fassung vom 26. Llpril 1917 lReickis-Gesetzbl. S . 376)*t und jede
Zuwiderhandlung gegen die Meldepflicht und Pflicht zur Führung
eines Lagerbuch.' nach § 5 der Bekanntmachung über Auskunfts¬
pflicht vom 12. Juli 1917 (Reichs-Gesetzbl. S . 604)**) bestraft
wird. Auck> kann der Betrieb des Daudelsgewerües geniätz der
Bekanntlnachiuingzur Fernhaltung ,mz:lverlä )siger Personen vom
Handel vom 23. Sepdnnber 1915 (Reichs-Gesetzbl. S . 603) unter¬
sagt werden.

*)  Mit Gefängnis bis zu einem Fahr oder mit Geldstrafe bis
Ku zehntausend Mark wird , sofern nicht nach allgenleinen Straf¬
gesetzen höhere Strafen venvirkt sind, bestraft:

1. . . . . ;
2. wer unbefugt einen beschlagnahmten Gegenstarch beiseite-

sck)asst, beschädigt oder zerstört, verwendet, verkauft oder
kauft oder ein m:deres Veräutzerung^ - oder Erwerbs ge schüft
über ihn abschlietzt;

3. wer der Verpflichtung, die lxckchlagnahmtenGegenstände zu
vertvahcen und pfleglich zu behandeln, znwiderhaichelt: .

4. wer den erlassenen Aussührungsbestünmungen zuwider¬
handelt.

**>„Wer vorsätzlich die Auskimft ,Lu der er <r.n Grund dieser Be-
!anntmack)::r.g verpflichtet ist, nickK in der gesetzter: Frist erteilt
oder wissentlich unrickstige oder ni:voll ständige Arrgaben macht, oder
wer vorsätzlich die Einsicht in die Geschäftsbriefe oder Geichäfts-
bücher oder die Besichtigung oder Untersuchirng der Betriebsenirrch-
tungen oder Rümne verir̂ eigert, oder wer vorsätzlichdie vorgeschne-
benen Lagerbücher einznriästen oder zu stihren rmterlätzt, ward mit
6jefcn:gnis bis zu sechs Rävnaten u:rd mit (-Geldstrafebis ;u êbn-
tm'.send Mark -oder rnit einer dieser Stixiidn bestraft, arab können
Vorräte, die verschwiegen worden sind, im Urteil als dem Staate
veriaU-en erklärt werden, olme UntersckM), ob sic dem Auskrursts-
pflichtigei: qelwren oder nicht.

Wer salxrlässig die Afuskrmft. zu der er Mrf Grund dieser- Be-
krnntmaching vecpslickitet ist, nicht in der gesetzten Frist erteilt
oder unrichtige oder unvollständige Angaben macht, oder wer fnln-
lüssig die vorgeschriebenen Lagerbücher einzurichten oder z:i füllen
unter!äU, wird mit Geldstrafe bis zu dreitausend Mark bestraft.

81.
Von der Vcknnntmachung betroffene Gegenstände.

Von dieser Bekanntmackmirg toerden betroffen:
a) alle Motzviehhaute jeder Herkunft und jeder: Gewichts von

such,, es in de;: Hafen ernzuschleppen, kenterte es jedoch, da es«
stark bes(l,.idigt war . Die Ripsen stüchteten rum in den ,rrotz:m
Moon- Sund , -wohir: il-nen die deutsche Flotille wegen Minenge-
ŝ hr und der dort liegenden Groschampfs.äiffe nicht folgen konntet
^.er Z:veck jedoch war erreilst , die Nordkü.ie von Oesel als Nach-
schnblinic der Arrnce gesichert und die Bövrohnng der dcutsckeZ
1)i fahrera bt eil ung bei Orissa du ich die russische Flotte im Rücken!
verhindert.

Russischer dmiralitätsbericht
:wrn 16. Oktober ,

Baltisches Meer:  Die gegnerischenOperotioue :: zu Lande
:rnd iQjiif der Fusel Oesel  endigtrn . gestern nrit der völliger: Be-
setzstng der Fistel. Beim ZinrücknZeichen zerstörten wir die Anlage:'.
nrilitärisck)er Nadir . Der Feind drang nachts in den N i g ai s chen
M e e r b u se n ein . Bei Tagesanbruch wurde am 14. Okto'un durch
unsere Borlmten ein Teil der feindlichen Streitkräfte gesichtet, lln-
scne Vorlrut begann unter dem Druck des G -gners zinrickzaweichen
Die Linienschiffe „Tcraianin " , „Slaeva '^ und der .Kreuzer „Bala"
kehrten darauf in de:: Rigaische:: Meerbrsten zurück und verjagten
fturch ihr Feuer die feindliche Borhrrt. Darauf griffen die Haupt-
st r e i t kr ä s t e des Gegners an und kmnen mit uns in ein G e -
f e cht. Unter den bcideuteDsten Schiffen Gegr'crs be 'ar'den sich
zwei Dreadnougbts vnn Typ „Grotzer K!ur wstt" . Im Verlaufe der
::ngleichen Schlackst.versiu-chtea die feind' ichm Dcoadnoughts , sich
in einer Entfernung zu bailter. die oft die Tragweite msterer alten
Linienschi'fe übertras . Obwohl die seindlick>en Schiffe den imsrigen
beträchtlich überlegen wäre:: , vertstdigte': die unseren deanoch lange
Zeit der: Eingcng zum B >:sen Nn:r rxtU  sie durch das Fcarr der
feindlichm Drecch-'ongssts'--schrer beschädigtwordei: nnir n̂. sal>en sic
sicb gê .'-'nngcn , sich in das Innere des Mo onsunds z u -
r ü ckzu r i eben.  Das Liniensckstst„Sl av ' a" wirrde unter der
Wass-nli ' -i-' getroffen u?:d sank. Fast die ganze Besatzung wurde
durch uns'we Kanonenboote gerettet.

Im Verla -ft dieser Scha dt versagten unsere am Eingang
nun Moon.'und ansgcst 'llten Batterie :: tn r̂ck̂ ibr Feuer die ieind-
lichen Kanonenboote, die stch "nstren Sadisten zu nähern r*r --
suchen. G 'g 'n Ende der Sck)st -bl richteten die ftindlick:<n D^ d-
nonghts ibr Fener gegen di" K ü st e n ba t t e r i e n. Dstst Bat-
erien imrrden nahezu völlig zerstö'ä . Ein anderer Teil unlerer

See streit kr ält-e bielt im Moonsunde se'bst einen heftigen gegen die
Nordküste gerickr-ten An-rriff aus. Dieser Ar:griff batte keiner:
Erfolg . Zu gleickxr Zeit nxrrf eine grotze An^ ckil ieindlickxr
Flugzeuge eine gen.xr!tige Mein:: Bomben aus die Küste der von
:ms l êsetzten Insel imd unsere Fahrzeuge ab. Im Verlaust dieser
Lnfikämpse wurde neuerdings en: seindlickes Migzeug durch un¬
seren Flieger Leutna .lt Samanow abgeschossen. Auf der Süd¬
westküsteder Insel Dago  landete der Feind neue Abteilungen,
die sick) kurz darauf unter den: Feuer unserer Sckstffe zurückzogen.
Nack) einiger Zeit bombardierten ein stindlicher Kreuzer und der
Dreadnought .J&iifrr " die Küste. Unsere Posten konnten tim  der
Insel Dago st Mellen , datz die feindlickren Schiffe von verschiedenen
Typs waren , unter Urnen  befanden sich Dreadnoughts , dre durch
Kanoneriboote geschützt waren. Die Zahl der allein in der von un¬
seren VoNwsten eingesehencn Gegend gesichteten Schiffe stieg zeit¬
weise aus 68.
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Rinden :. Kühcn. Och'en und Bullen , fo7vic von Fressern und
Kälbern von 10 LtcklogvcnnmG-rüngnmch an aufwärts:

b)  alle Rotzhautc. Pony häute, Fohlen feile, Eiel- , Maultiere rovd
Maackefelhäudc' jeder Gröst: und Herkunft:

c)  alle Mis militari sch?i: Sckstochtungai: stamnmä>en sowie alle
in den' besetzten Gebieten :md in den Eiavven-^ und Opera¬
tiv ncĥebieten gewvnm-nen .Häute Felle von -Sckrlacksttiercu.
Vierden Ponys , Fohlen , Eseln, Maultieren irrtb Mauleseln.
A:ich Häute und Felle, die von gefallenen Tieren stamme:̂

sind von der Bekaimtmachimg betroffen.
Rickn betroffen von dieser Bekanrltmachcng werden Hcmte und

Felle dm-Diierc , die Eigentum der Kaiserlicknen Marine sind.

InlütldischesGefalle.
8 2.

Mschlüssmrhmr des inländischen Gefälles.
Me im § 1 unter a und b bezeichnten Häute und Felle

aus dem Jnlande werden hiermit beschlagnahmt.

8 3.
Wirkung der Veschlagnahine.

Die Beschlagnahme hat die Wirlling . datz die Vornahme' von
Veränderungen: an den von ihr berührte : GegcnMrstxM verböte::
ist und reck>̂sgesck)äftsick)e Verfügungen über diese nichig sind,
soweit sie nicht auf Grund der folgenden Anordnungen oder etroa
weiter ergehenden Anordnimgen erlaubt werden. Den rechs-
geschäftlichn Versügu::gen stehen Verfügunge:: gleich, die im Wege
der Zwangsvollstreckung oder Arrestvollziehung erfolgen.

8 4.
VeräutzerungserlaubniS.

I . Trotz der Beschlagnahme ist die Verärltzerung und Lieferung
inländisckienGefälles , soweit es nickst aus militärischen Schlachtun¬
gen stanimt, in folgenden Fällen erlaubt stacker Jnnehaltung der
nachsteMrdcn Besti:nmungw: zu ^ bis v ) : , . .
a) Von einem Schlächter***) an eine HäuteverwertungS-Vercrnr-

MNg oder an einen Händler (Sainnüer ) oder an einen von
der 5briegs-Rolstwst-̂ llncillmg des Königlick) Preutzischn
Kriegsministeriums zugclassenen Grotzhändlerst) :

b) von einem Hcaürlcr (Sammler ) an einen von der KrikAs-Rod-
swff-Abtrellung des Königlich Pmchischen Kriogsnnnpvenums
znĝ 'lasstnen Grotzhändler oder, falls seine Anwmmluug nur
unmittelbar von einem Säst achter gekauftes Gclalle cntlstllt.
m: einen andern : 5) är:dler (Sammler ) : .

c) von einer Häuteocrwertungs -Bereinigung an enven Verband
von Häutevenvertungs -Bereinigungn : oder an einen von der
Kriegs-Ro hsto sf-Mte :l:mg des Königlich Preusxisck)cn Kriegs-
ministerrums zugrlassenan Gstvtzhändlcr: _ . r. r

b) von einem von der KriegS-Rvhstost-Abteilung des Königlich
Preutzisckien Kriegsministeriums zu gelassene:: Grotzhändler oder
von einem Verbaarde von Hch:teverwertungs -Vereinigungen
an  die Sammclstclle (8 5) ; cs ('

e) von der Sainmelstelle an tue Verte:lungsstelle (8 5);
5) von der Verbeilungsstelle an eine Gerberei.

Diese Vor ä u tzcr u n g cn und Lieferungen sind
jedoch nur gestattet , wenn die folgenden Be¬
stimmungen zu A bis D innegehalten werden:

***) Schlächter  im Snrne dieser Bekanntmachung ist der¬
jenige. in dessen Eignitun : die Haut durch die Schlackstungoder dos
Fallen verbleibt oder übergelst.

f) Die Liste der zu gelassenen Grotzl)ändlcr pnd der ihnen zu-
gewftsenen Sammellezirke smoie die von der Scrmnvelstellemit Zu-
stinrn:ung der Verteilungsstelle zu Verladeplätze:: besliinniteri Lager
werden von der Sammclslelle (ß ü)  von Zeit zu Zeit b: der Fach¬
presse bekanntgemacht. Abdrücke sind bei der Svanmelstelleerhältlich.

2! ns Stodt nnd  Eernd.
Gießen,  den 20 . Oktober 1917,.

** Auszeichnung.  Der Landstirrnrmcmn WM Kir-
st ein  wurde zum Gefreiten befördert und mit dem Eisernen
Kreuz 2. Klasse crusgezeichuet.

** S t a d t t h e a t e r. Am morgigen Sonrckag-Nachmittag
findet die erste diesjährige Sondervorstellung der Winterspielzeit
für die kriegsbcscbäftigte Arbeiterschaft statt, in der das Lustspiel
„Ter dunkle Prinkt" zur Auffühnmg gelangt : zu dieser Vorstellung
wer den keine Kürten ausgegeben. — Am Abend wird das Singspiel
„Das Dreimäderlhaus"  wiederholt.

** Vortrag.  Am Mitttvoch , 21. Oktober , aberckis 8Uhr,
sprechen in der grotzen Aula Frau Buchsath  und Frau
Dr . N e g e l i aus Mainz über „Die Sittlichkeitsfrugeu und
ihre Bedeutung für die Zukunft Deutschlarrds " . Der Bortrag
ist nur für Frauen , nicht für Männer,  jedoch werden
ernst denkende , nicht zu junge Mädck ên zugelassen . Nähere
Auskunft gibt die Anzeige in der heutigen Nummer unseres
Blattes.

Luther - Vorträge.  Der dritte Vortrag fi:chet Don¬
nerstag . 25. Oktober, abends 8 Uhr, in der Stadtkirche statt.
Prostssor v . Sckstan wird über „Luther und die evangelischeKirche"
sprechen. Siehe Anzeige.

** Deutsche Vaterlandspartei.  Wir verweisen auf
auf den Aufruf der deutschen Vaterlandspartei in der heutigen
diutnmer unseres Blattes.

Kreis Schotten.
0 Gedern.  19 . Okl. Tie Kriegsbetstunde am vergangenen

Mittwoch abend wurde zu einer Hindenburg - Feier  ge¬
staltet. Der Ortsgeistliche sprach über „Deutschland im .4. Kriegs-
ia.hr". 1

Starkenbnrg unD Rheinhessen.
1 Darmstadt.  19 . Oft . Das Polizeiamt hat angeordnet,

datz in Zukunft bei Fliegeralarm nur noch eine  Signalbvn :be
in jedem Poliz-einwier abgeschössenustrd. Zum Zeichen, datz die
Geiabr vorlvi sei. rvird aus allen Kirchen mit einer Glocke drei
.Rinuten lang geläutet. Das bisherige Sckstutzzeichen, Hupensignale
per Schutzmannsckxlst, war nicht genügend durchgedrungen. —
Ehrenbeigeordneter Seifensabrikant Schmitt  beging gestern seinen
75. Geb:rrtstag . Trotz seines lwhen Alters nock) von seltener Rüstig¬
keit. hat er seit Kriegsbeginn seine ganze Arbeitskraft in den Dienst
der Stadt gestellt.

X Darmstadt,  19 . Oft . Im historischen Verein für das
Grotzherzogtum Hessen sprach Professor Dr D ü h l über die führen
den Männer der Refonnatim : in .Hessen. Er betonte den Unter¬
schied zwischen der evangelischen Bewegung von 1526, die von
Geistlichen getragen wurde, und der Einführung der Reformation
durcki die weltliche Macht, dre  nach 1526 einsetzte._

& ajHofapot-Heker »OH 03 ärzllich
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A. Buchführung.
Die unter 1 und 2 bê näsnctm  Stellen , welche HLtte und

Felle veräußern u::d liefern, haben Bücher zu führen, auS denen
folgeichesersichtlich sein mutz:
1. bei Berufsschlächtern imb Abdeckereien: Tag der Schlachtung

oder des Abhäickens, Empfänger der Ware, Dag der Abliefe¬
rung , Nummer (|j6c ) und Mängel : autzerdem bei Notzhäuten
usw. (^ 1b^ die Länge : bei Grotzviehhäuten: Gatttmg , Num-
mer der Preisllassess ), das durch Wiegen ernnttelte Gewicht,
das Reingewicht (Grüngewicht) :md die Schlachtart, sofern
sie von der im § 6b angegebenen abweicht.

2. bei Händlern (Sammlern ), Häutevenverttmgs -Bereinigungen,
Verbärrden non  5 ) äuteverwertungs -Vereinigungen und Grvß-
bä:ü)lern : Lieferer und Empfänger der Ware. Tag der Ein-
liestnmg U7Ü) Weiter!iestrung , stiummer (8 6o) und Mängel;
Mlszerdem bei Rvtzhäuten usw. (8 1b) die Länge ; bei Grotzmeh-
häuten : Gattung , Numn:er der Preisklassess), das durch

^ Wiegen ermittelte Gewicht (Grüngewickst), die Schlachtart
sofern sie von der im 8 6b angegebmen abweicht.

B. Erlaubte Bewegung der Ware.
Die tatsächlicheAblieferung der Ware darf nur erfolgen, wenn

bei ihr die Ware nicht anders als zwisck̂en folgenden Stellen örtlick
bcrvegt wird:
a) Von einem Schlächter:

an eine nicht mehr als 50 Kilometer vom Schlachtort ent-
fenrt gelegene Amu ahnre stelle einer Häuteverwertungs -Ver-
einigung oder

an einen nicht n^ hr als 50 Kilometer vom Schlachtort ent¬
fernt ansässigen Händler (Sammler ) oder

an ein von der Sammelstelle zum Verladeplatz bestimmtes
Lager eines zugelassener: Grotzhändlers, sostn: sich ein solches
an dem Ort besindet, innerhalb dessen die Schlachtung statt¬
gefunden hat;

b) von einem .Händler (Samrnler '):
an das Ärger eines Händlers (Sammlers ) oder cm ein

von der Sammelstelle zum Verladeplatz bestimmtes Lager eines
z::gelassenen Grotzhändlers;

e) von der AnnalMestelle einer Hmckeverwertungs-Vereinigrmgl
nack, dein für diese von der Kriegs-Rohstoff-Abtcilung des
Königlich Preußische:: Kriegsministeriun^ vorgesckniebenenund
von der Sammelstelle beka:Mtgegebenen Verladeplatz:

ck von den Verladevlätzen nach der: Gerbereian auf Awveisung
der Berteilungsstelle (8 5)
Bei den Benregivrgen zu b und bei der Bewegung der War«

vom Schläckster an einen Händler (Sammler ) oder an ein zum
Verladeplatz bestimmtes Lager eines zugelassenen Großhändlers
darf die Ware den Sammelbezirk des Grotzhchchlers, der für den
Ort der Schlachtung zuständig ist. nicht verlassen.

^Anmerkung:  Grundsätzlich soll in ollen Fällen , in denen
mehrere Lieferungsarte :: wahlweise erlaubt sind, diejenige ge¬
wählt tverden, welckie die Eisertbahn am wenigsten in Anspruch
mmmt , insbesondere sind Stückgutsendungen möglichst zu ver¬meiden

ftf) Dgl. 8 4 der Bekanrcknvachungl.  700/7 . 17. K. R . A., bo
treffend Höchstpreisevop rohen Großvrehhäuten und Rvtzhärrten.

C. Fristen.
Die zu 8 bezeichneten Beivegungen der Ware müssen innere

halb folgender Fristen vor genommen werden:
a) Bei Sendungen vom ScküEer:

unmittelbar nach dem Abziehen oder, falls die Haut bei ihm
gesalzen oder getrocknet wird*), innerhalb 10 Tagen nach
dem Abziehen;



b) bei ©CTtbimoest vom £>öttbfeT (Saarntfer ):
spätestens am dritten Tage des Monats für das innerhalb

des voran gegangenen Kalendermonats gesammelte Gefalle;
o) bei Sendnn-gen von Annahmestellen der Häuttvenvertungs-

Vereinigrmgen:
wie unter b) ;

ä) bei Senimngen von den Verladeplätzen der Häuteverwertungs-
Bevnmmmgen und der zu gelassenen Großhändler:

erne Woche nach Eingang der Versarrdamoeifungen der
Vertellnngsstelle (8 5).

O. Lauf der Listen und Rechnungen.
a) Jede HchrteVerwertungs-Vereinigung , die einem Verbände von

Häirtevern^ rtungs -Vereinigimgen anaehört und die ibren Ver¬
ladeplatz nicht selbst betreibt, h.ft späestensam dritten Tage eines
jeden Akonats über das im voran.gegangeNen Kalendermonat
von ihr gesammelte Gefälle Listen, welche die Anzahl, Arten,
Besck̂rfsenl>eit und Gewicht der angesammetten Häute enthalten,
derjenigen Häute Venvcrttmgs-Vereinignng zu übersenden.
WÄche den für ihre Aufnah7nestelle vorgeschriebenen Berlade-
platz berteibt ; jede einen Verladeplatz betreibende Hänteoer-
Wertungs-Veveinignng hat die Listen und Rechnungen über
das bis zum sechsten Tage des Monats ihr gemeldete oder
von ihr selber im voran gegangenen Kalendermonat gesammelte
Gefälle bis zum dreizehnten Tage desselben Monats ihrem
Verbände zu übersenden. Eine Haute Verwertungs-Vereini¬
gung. die keinen: Verbände angehört . hat die Reclmungen und
Listen über das im oorangegangenen Kalendermonat von ihr
gesammelte Gefälle spätestens bis zum dreizehnten Tage des¬
selben Monats an leinen für den bettefsenden Sanimelbezirk
zugclasscnon Großhändler abznsenden-

b) Die Verbände von Häuteverivertungs -Vercinigungeri imd die
zugelassenen Großhändler lxrbcn die Rechnungm und Listen
über das bis zum sechzehnten Tage des Monats ihnen ge¬
meldete oder von tönen gesammelte Gefälle spätestens bis
zum dveiundzwanzigsten Tage desselben Monats an die Sam¬
melstelle in der von dieser vorgeschriebenen Farm abzu¬
senden.**)

c) Die Sammelstelle hat die Rechnungen und Listen über das
bis , zum, sockMndzwanzigsdenTage des Monats ich gemeldete
Gefälle spätestens bis zum sechsten Tage des folgenden Monats
an die Verteilungs stelle abzu senden.

ck) Die Verteilungsstelle hat die Versandamveisungen für das bis
zum siebenten Tage jedes Monats ihr gemeldete Gefälle
möglichstbis zun: fünchirdzwcrnzigstenTage desselben Monats,
spätestens aber unverzüglich nach Eingang des Rechnungs¬
betrages von ^der betreffenden Gerberei , abzusendeir.

6) Bri allen vorstehend unter O abisck nicht au fgeführten Liefe¬
rungen . ausgenommen die Lieferungen des SchläcÄers. sind
die Rechnungen und Listen spätestens gleichzeitig mit der
Ware zu übersenden.
II . Jede andere Art der Veräußerung oder Lieferung von be¬

schlagnahmten Hauten oder Fellen ist verboten, insbesondere der
Ankauf zur Eingerb-ung durch die Gerbereien von einer anderen
Stelle als der Verteilungs stelle.

Anmerkung:  Gerbereien , die oin 1. Juli 19L7 auch Samm¬
ler waren , können von der Verteilungsstelle auf Antrag einen von
dieser zu bestimmenden Teil ihrer Sammlung zugeteilt erlialten,
um ihn sofort zu den vom Lederzuweisungsamt vorgeschriebeiren
Lederarten in Arbeit nehinen zu können. Die Anträge sind der
Verteilungsstellc in der von ihr vorgeschriebenen Form so recht¬
zeitig einznsenden, daß sie am AiortatserstLN bei ihr vorliegen.
Der nicht zugeteilte Teil der Sgmmlung ist unverzüglich an das
nächste zum Verladeplatz bestimmte Lager eines zugelajsenen Groß¬
händlers abzusenden.

III . Jede zum Verteilungsplan der Kriegsleder-AktiengeseN-
schatt, gehörige Gerberei darf jedoch von Landwirten monatlich
insgesamt acht aus deren eigenen Hans - oder Notschlachtungen
flammende Häute unmittelbar annehmen und für sie im Lohngerben.

Anmerkung:  Die Gerbereien haben über diese Lohn-
arveittn ein besonderes Buch zu führen (§ 8b der Bekanntmachung
iPr ‘ - ^ ^ ■̂ -)» I*c sollen derarttge Llltsttäge in
der Reihenfolge des Eintreffens der Häute aus führen und den
LMrdwirten darüber Ankunft gcbcii, wieviel Haute sie nach den
obigen Bestimmungen in dem betreffenden Monat noch annehmen
dürfM . Zur Rücklieferung der gegerbten Haut an den Landwirt
bedarf es der Freigabe durch das Lederzuweisungsamt. In dem
von dem Gerber zu stellenden Anträge ist anzugeben, wann die
einzelnen Häute zur Lohngerbung angenommen worden sind. Dem
Anträge auf Freigabe des Leders zur Lieferung an den Landwirt
wird nur unter der Bedingung stattgegeben werden, daß dieser
es nicht veräußert , es sei denn Mi seine Angestellten.

8 5.

locki bis Wer Schwanzwurzel, nach Ablauf des achten Tages
noch der Salzung , und zwar ntöglichstdurch einen vereidigte«.
Wiegemeister festgcstellt werden.

i) Jeder soll die Haute und Felle pfleglich behandeln und die
wn der Samnulstelle vorgeschriebenen Lose***) in seinem
Lager getrennt halten.

*) Es wird darauf hingewiesen, daß für getrocknetes Gefälle
ein niedrigerer Preis als für gesalzenes zu erwarten ist (Bekannt¬
machung L. 700/7 . 17. K. R . A. § 3 Anmerkung).

**) Um der Sammelstelle die notwercdigegenaue Prüfung und
die rechtzeitige Weiterleittnta der Listen zu ermöglichen, ist es drin¬
gend erwünscht, daß die Verbände und die zitgelassenen Groß¬
händler die Uebersccheibtungen uud Gewichtslisten in Teilsendungen
jeweils sogleich nach Fertigstellung abseiiden, also nicht mit der
Ueb-ersendnng warten , bis fdnrtUcljeAufstellungen vorliegen.

***) Tie Einteilungen der Lose werden von der Sammelstelle
(8 5) von .Zeit zu Zeit in der Fachpressebekcnrntgenracht; Abdrucke
sind bei der Sammelstelle erhältlich.

8 7.
, , Meldepflicht.

Wer das Gefälle nicht gemäß 8 4 weiterveräußert und frist¬
gerecht geliefert hat, muß die in seinem Besitz befindlichen Häute
und Felle dem Lederzmveisungsäntt der Kriegs-Rochtio ff-Abteilung
des Königlich Pren highen Kriegs in inisteriums, Berlin W 9, Buda-
petfcer Ltraße 5. melden. Tie Meldungeil haben auf den vorge-
Ichri ebenen Vordrucken zu erfolgeir, welche ordnungsgemäß auszu-
füllen sind. Tie Vordrucke find bei dem Lederzuweifungsamt cm-
zufordern. Tie Meldungen sirid für b;t5 ineldepflickfliggeluorbene
Gefälle irrnerhalb zehn Tagen nach Eintritt der Meldepflicht zu
erstatten.

Gefälle aus militärischen Schlachttnigenusw.
8 8.

Gefalle aus militärischen Schlachtungen, den Opcrations -,
Etappen- oder besetzten feindlichen Gebieten.

a) Das aus nvlrtärisaMi Schlachtungen (auch des Inlandes ) sowie
das aus den, besetzten Gebieten stomTnende Gefälle — mit Aus-
wa.hwe der im Eigerituiu der Kaiserlichen Marnve befindlichen
Hältte und .Felle — ist beschilsagnahint; seine Llolieftrung
und Verwetrdimg ist durch besondere Vorschriften geregelt.

b) Gestattet ist der Bezug der. von dem Absatz 2 dieses Para¬
graphen betroffenei Gefälle: nur von der Verteil ungs stelle.

Behandlung des Gefälles beim Gerber.
8 9.

Behandlung der Häute und Felle nach Ablieferung an den

Sammelstelle und Derteilungsstelle.
Sammelstelle für beschlagnahmte Häute und Felle ist die

Deutsche Rohhaut -Aktiengesettsckmsc in Berlin V̂' 8. Behrenstr 28
Bertellungslbelle ist die Kriegsleder-Aktiengesellsä)a,t in Bcr-

lm W 9. Budapester Straße 11/12.

8 6.
Behandlung der Häute und Felle bis zur Ablieferung an den

Gerber.
2) Beim Schlachten und Abziehen der Tiere sollen die Häute u:td

Felle sorgfälttg bel>andelt , insbesondere sollen die Seitenteile
der Keulen und der Bauchteil nur mit Hammer und Zange
(nicht mit dem, Messer) abgezogen toerden.

b)  Großviehhäute sollen fleischfrei, ohne Horn, ohne Knochen,
ohne Mmrl . ohne Schweirbein — jedoch mit Schweif haut
ob ne Schveichaare — abgezogen und oberhalb der Hornschuhe
abgeschuitten rverden; honrige Bestandteile (Käeten, Zehen)
sind zu entfernen.

Roßhäute usw. (81b ) sollen ebenfalls knochenfrei, mög-
ttchlt fleischfrei, langfüßig (die Füße im Fesselgelenk abge¬
schnitten). ohne Schveifhaare und Mälme abgesckflachtet wer¬
den, jedoch ist ihnen der größtmöglick-e Flächminhalt zu
belasten.

6) Tie Großviehhäute sollen nach Entfernung etwa noch anhaf¬
tender Fleischteile imd nach dem Erkalten — vor dein Salzeii—
gewogen werden, irnd zwar möglichst durch einen verewigten
Wiegemeister. Das durch Wiegen ermittelte töeioicht, bei Roß-
Häuten usw. das Maß , sowie die Preisklasse soll in  unverlöfch-
licher Schrift (durch Stempeldruck oder geeigneten Tinteirsttst)
auf der Fleischseite der Haut vermerkt toeiden. Tie Haut ist
mit einer Nummer m versehen.

ä) 'Tie 5) äute und Felle sollen sogleich nach dem Wiegen, späte¬
stens aber innerhalb 24 Stuiiden nach dein Fallen , sorgfältig
'gesalzen unb  dann mehrere Tage so gelagert werdeii, daß das
Wasser abfließen karrn.

ck, Bei 9ios;häuten usw. soll die Länge in Zentimeter der gilt aus-
gebreiteten, al-er nicht gezerrten Hmck, gemessen voni Ohrloch
bis zur Scl-wanzwurzel, nach Maus des achten Tages nach der
Salzung , und zwar möglichst durch einen vereidigten Wiege¬
meister sestgestelltwerden.

k) Jeder soll die Häute und Felle pfleglich behandeln irnd bte
von btx  Sammelstelle vorgeschriebenen Lose***) in seinem
Lager getreirnt halten.

c) Die Großviehhäute sollen narl> Eitfernung etrva iwch mr-
hcrgtender Flmsckicheile und nach dem Erkalten — vor dem
Salzen — gewogen werden, imd zwar mögliM durch einen
vererdlgkenWregemnster Das durch Wiegen ermittttte Gelaicht
ber Rohhaitten usw. das Maß , sowie die Preisklasse soll in
unverloMrcher Schrift (durch Stempeldruck odê geeigneten
Tmtenittst ) auf der Fleilchseite der Haut vermerkt werden
Tie Haut ist mit einer Nummer zu versehen.

6) Tie Häute und Felle sollen sogleichnach dem Wiegen, späte¬
stens aber rnnerlxllü 24 Stunden nach dein Fallet : sora-
fältig gesalzenuno boim mehrere Tage so gelagert weiden, daßdas Walser abflvtzen kann.

e) Bei Roßhäuöen usw. soll die Länge in Zentimeter der gut
ausgebveiteten, aber nicht gezerrten Haut, gemessen vom Ohr>-

Gerber.
Trotz der Beschlagnahme bleibt die Berarbeittrng der von den

^ 2 und 8 dieser Bekanntnraciiung betroffenen Häute und Felle
zu„ Leder*) soroie die Verfügipiig Aber die hergestellten Erzeug-
mve **) gestattet, sofern die folgenden Borschrifuni beobachtetwerden
oder ivo cden sind:
2) Tre Verarbeitung und Zurichtung "^*) bis zum gebrailchŝ crtigen

Leder muß im eigenen Betriebe ersvlgen.
b) Tie Verarbeitung mrd Zurichttmg hat zu den vom Lederzu-

weisungsamt jeweils vorgeschriebenen Lederarten zu erfolgen.
c)  Das Spalten von OMen -, Kuh- und Riuderhäuten (auch im

unteren ,FabrikativnSgange ) ist nur iusmveit ertaubt , als bi
WCÊrreichamg gleickimäßiger Ticke des Kernstücks notloendig

. hfl- Spalte uiüssen, sv-lveit sie iricht rmverzüglich als Leimleder
Berwerttmg fiitden, binnen Mmratsfrist im eigenen Betriebe
erngogerbt werden ; die Deräußenung von KalTpalten oder
lohgaren Spalten an andere Gerbereien oder an Zurichtereien
ist nicht gechattet. Spalte mit zwei oder mel-r Mlllin êter größ¬
ter Ticke sind >zn den L<ldevarton Nr . 11, dünnere zu den Urteil
2?r - ^ der Preistafel in der Bcckanntmachung
Nr . L.  888/7 . 17. K. R . A. fertigzumackien.

ck) Bei t>er Veräus-erung sowie bei Anmeldung zur Freigabe
dürfen müdere als die nt der Preistafel der Bekanntmaclmug
Nr . L 888/7 . 17. K. R . A. angegebenen Denennimgen nicl>t
getväh.'t iverden.

6) Die verarbeitenden Firme, : habei: alle vom Lederzuweisungs¬
amt der .Kn êgs-Rohstosf-Abteilung oder auf deren Anweisung
v!M, der Kriegsleder-Attjetgesollschaft oder der Gefchästsstelle
des Ueberwwckmngsansfchirssesder Lederindustrie geforderten
Ltngaben rmvorzüglich zn erstatten, soweit sie mit den er¬
lassenen Artvrdnungen zusammenihängen.

*) Auf die Be- annttnachung , betreffend Verbot künstlicher Be-
schnwrung von Leder, Nr . 0b . II . 588/10 . 15. K. R . A , wird hin-gewiesen.

**) Zit beachten sind die besonderen Belli,nmunaett der Be-
kann-tmacknrng Nr . L.  888/7 17. K. R . A., betreffend Höchstpreise
und Beschlagnahme von Leder.

***) Firmen , die nachweislich außerstmtde sttrd. das Leder
lellKd sachgemäß zuzurichten, können gemäß § 12 eine Ausnahmebe-
wtlligung beantragen.

8 10.
Meldepflicht.

Tie in den Besitz eines Gerbers gelangten Häute und Felle,
we che von dm §8 2 imd 8 dieser BÄaiutttnachtng betroffen werden,
lo re Lpatt ^ von solckBn Häuten und Fellen unterliegen , soferit
th"e Ernarbertttng ntch innerhalb eines Monats gemäß den Be-
stimmnirgen des 8 9 erfolgt ist, einer Meldepflicht. Tie Meldun¬
gen sind tnnerhalb zehn Tagen nach Ablauf dev für die Ein-
arbeitting bestimmten Friß an das Lederzn'weisungsamt Berlm

9, Budapester L>ttaße 5, mrf derr dort erhättlichen Vordruckeit
zu erstatten.

Ausländisches Gefälle.
8 11.

Ausländisches Gefälle.
Für alle im 8 1 rmter 2 und b bezeichnetenHäute :md Felle

die aus dem neuttalen oder verbündeten Ausland eilt geführt
irnd, gelteit holgendebesondere Anordnungen:
2) Veschlagnghme und Meldepflicht.

Eingeführte Häute und Fette sind bei Eingang in das
dentzche RerckO-gebiet beschlagnahmt und itnterlieg-en der Melde-
WlA Mt das LedeEveisungsamt Berlin W 9 , Budapester

5, öwt dein Vordrucke für die Meldungeti anMsordern

verpflichtet ist der erste Empfänger iinier-
Lager^ altrr ^ ^ na^ ^rrtgang der Ware hei ihm oder seinem

Anträge auf Freigabe : vgl. § 12.
b) Lagerbuchführung.

__ a Meldepflichtige hat ein Lagevbnchden Mellde-
vvrdriicknk enckspreck-end zu führen, aus dem jede Blenderung
in  dem Vvor̂ der Evepflichtigen Häute und Felle undlhl?Verwendung erst« rch sein muß . ^

e) Behandlung des Gefälles.
Ä .Äfe ? S äÄ * " GeM -s . toetfe bcn

gen dieser Bckvannttnachtmgzu gestatten. Artträge sind mt das
Lederzwveisimgsamt Berlin W 9 , Budapester Straße 5, zu richten.
Die Eirtscheidttngerfolgt schriftlich.

§ 13.
Jnkrsfttrften.

Diese Belkaurttmachung tritt nrit dem 20. Oktober 1917 in
Kraft . Gleichzeitig iverden die Besftm'.nimgen der Bekanntmachung
Nr . h.  111/11 . 16. K. N. A., betteffettd Beschlagnahme, Bcl-and-.
lang , Verlvendung und Meldepflicht von rohen Kalbfellen. Schaf-,
Lamm- rmd Ziegenfellen sorv-je von Leder bannt # von: 20. Dezember
1916, soweit sie sich aus Kalbfelle und Fresserfelle von 10 Kilo¬
gramm Grüngelvicht aufwärts beziehen, sowie die Besannttnachuua
Nr . 0b . II . 111/7 . 16. K. R . A. vom 31. JNli 1916, betteffend
Beschlagnahme, Behandlung , Verwnrdung und Meldepflicht von
rohen Häuten und Fellen , außer Kraft gesetzt.

Frankfurt (Main ), deit. 20. Oktober 1917.
Stellv . Generalkommando des 18. Armeekorps.

Vorvat nick. r ,
sofortige Enteignung zu gewärtigen.

. pfleglich behandelt, ist strafbar und hat die

8 12.
Ausnahmen.

Tie Kriegs - Rvhstvff. ?lbteilung des Königlich Preußischen
Kriegsmmgtcrnrms rft berechtigt, Ausnahmen v°m den Alwrdwun-,

Nr . I. . 700/7 . 17. K. R . A.

betleffeud Höchstpreise von rohen Eroh.
viehhättten und Rohhäuteu.

Vom 20. Oktober 1917.
Nachstehende Bekanntmacftmg wird auf Grund des Ge¬

setzes über den Belagerungszustand vom .4. Juni 1851 in Ber.
bindung mü . dent (besetz vom 11. Dezember 1915 (Neichs-Gesetzbl.

813) — in Bayern auf Grund der Aller höchsten Verordnung
vom 31. Juli 1914 —, des Gesetzes, betreffend Höchstpreise, vom
4 Augujt 1914 (Rsicljs-Gesetzül. S . 339) in der Fassung vom
1 <. -Dezember 1914 (Reichs-Gesetzbl. S . 516) und in Berbinditng mit
den Bekanntmachungen über die Aenderirng dieses Gesetzes vom
21. Jannar 1915 (Reichs-Gesetzbl. S . 25), vom 23. September
1915 (Reichs-Gesetzbl. S . 603), vom 23. März 1916 (Reichs-
Gesetzbl. S . 183) mtd vom 22. März 191/ (Reichs-Gesetzbl. S.
253) mit dem Bemerken zur allgemeinen Kenntnis gebracht, daß
Zuwiderl>andlungen nach den in der Anmerkuitg*) abgedrucktcn Be-
sttmmungelt bestraft werden, sofern iticht nach den allgemeinen
L>trasgesetzen höhere Strafen verwirkt sind.

Luch kann der Betrieb des Handelsgewerbes gemäß der Bekamtt-
machung zur Feruhalttrng imzuverlüssiger Personm vom Handel
vom 23. Leptember 1915 (ReickM-Gesetzbl. S . 603) untersagtwerden.

8 1.
Von der Bekanntmachung betroffene Gegenstände.
Von dieser Bekanntmachung werden betroffen:

2) alle Gvoßpiehhäute jeder Herkunft und jedes Gewichts va»
RrKern . Kül>en. Ochen uitd Bnlleu , sowie von Fressern und
Kalbern von 10 Kilogramm Grüngntüht an aufwätts;

b) alle Roßhüitte, Ponyhäute , Fohlenselle, Esel-, Maultier - miö
Mauleselhcrute ieder Größe und Herkunft;

c)  alle aus militärischen SPachtungen ftamnrenden sowie olle
rn den besetzten Gebieten und in den Etappen - und Opera-
twnsgebreten gewonnenen Häute und Felle von Schlaclsttieren.
Blerdeir Ponys . Fohlen , Eseln, Maultteren und Mauleseln.
Auch Häute mrd Felle , die von gefallenen Tieren stammen,

sind von ver Bekanntmachung bettofseil.
o- „ duscht bettofsen von dieser Bekanntmachung werden Häute utrd
Felle der Tiere dte Eigentum der Kaiserlichen Marine sind, sowie
Haute und Felle , dre aus dem neuttalen oder Verbündeten Aus¬
land erngeführt sind.

8 2.
Höchstpreis.**)

a) H? Astpreis für vorschriftsmäßig geliefertesGefalle.
Vorschriftsmäßig geliefertes Gefälle sind diejeingcn Häitte

und Felle die Nicht gemäß § 7 oder 8 10 der Bekannt machung
Nr . 0 . 111/7 . 1/ . K. R . A. meldepslichttg geworden sind
^ b,°:n Verteilungsstelle (K'riegsleder-Mttengesell-
sa-aft ) für dre tm 8 1 bczeichnetenHäute und Felle zu zahlende
Pre ^ darf den im 8 3 festgesetztenGrundpreis abzüglich der
rm tz b vorgeschrrebenen Abzüge nicht übcrstleigM, es sei denn
das; es lick) um Großviehhäute ohne Kopf Wopfhaut unmittel¬
bar hinter den Ohren abgeschnitten) handelt , bei denen der aas
Grundprets und Mzügen gemäß 8 6 sich ergebntde Preis um
5 v. H. überschritten werden darf (Höchstpreis).

Anmerkung;  Es ist zu beachten, daß der Höchstpreis
denentge Prets ist, den die V e r t e i l u n g s st e l l e (Kriegs-
lcdec-Akttengesellschaft) h 0 ch ste n s bezahlen darf . Bei den ge¬
mäß der Bekanntniackmng Nr . L. 111/7 . 17. K. R A erlaubten
Verautzerungsgeschäfttm über Häute und Fette müssen deshalb
dw tm 9 3 ftitgesatzten Grundpreise  je nach der Liefen
rungsftufe entsprechend niedriger  angesetzt werden. Tie
rm 8 6 besttmmten Abzüge  sind in allen Lieftrungssdifenv 0 l l zu reckmen.

b) Höchstpreis für nicht vorschriftsmäßig gelie¬fertes Gefalle.
r .. lackst vorschriftsmäßig geliefettes Gefälle sind diejenigen
Haute und Felle die gemäß 8 7 oder 8 10 der Bekanntmachung
Nr . L.  111/7 17. K. R . A. meldepflichtig geworden sind und
für dte eine Ausnahmebewilligung nach § 12 der genannt
Bekannttnachuitg nicht gewährt worden ist.
r x öail bcr  Verteilungsstelle (Kriegsleder-Aktie-ngesell-

S r cTTnnyt  vorschriftsmäßig geliefertes Gefälle zu zahlende
Prei ^ darf 90 v. H. des nach Buchstabe 2 dieses Paragraphen

^srch^ ergebenden Höchstpretses nicht übersbeigen.

*) Mit Gefängnis bis zu wtem Jahr und mit Goldstrafe bis
zu zeyntauseno Mark oder mit einer dieser Strafen wird besttast:

1. wer dte festgesetztenHöchüpi'eise überschreitet;
wer einen mrderen zum Abschliiß eines Vertrages auffordertz
durch den dte Höchstpreiseüberschritten werden, oder sich zu
einem solchen Vertrage erbietet ; . 1 ; ?

0 wer einen Gegenstand, der von einer Aufforderung (85 2 3
ŝ ,k̂ °k ^ s . betreffend Söchstpreise, betroffen is( bciseiLschafft, beschädigt oder zerstört:

4. wer der Aufforderung der zuständigen Behörde zum Ver¬
nicht StÄf ■^ bre Höchstpreise festgesetzt sind.

5- ^ Vorräte an Gegenständen, für die Höchstpreisefestgesetzt
o Beamten gegenüber verheimlicht'
6. wer den nach 8 5 des Gesetzes, betreffend Höchstpnis'e. er-

rKi nun9cn  äuwiderhandelt.
rrr Zuwiderhandlungen gegen Nummer 1 oder2
ift dte Geldstrafe mindestens auf das Doppelte des Betrages zu be-
tvn weU  ii €r  Höchstpreis überschritten worden ist oder inden Fällen der Nummer 2 llberschritten mprbprT

OTtabefttetraB Ätaufcnb f" ist aus ft Ä
Z" ,Falle nitlberiibet Umstände kann die Geldstrafe bis au bi-
Hälfte bĉ > -Nindcstbctragez ermäßigt iwtbcn.

den wallen der Nummer 1 und 2 kann nebei: der Strafe
angvordnet »verden, daß die Ventrtcilung auf Kosten des Sckml-
st« fe au » kann ne'ben LfämI-

ä“ * fe dt ,a "?IaS 'a, ''js “ * ■.
Pflicĥ ^Ĥ Ä ^ W dehandlium , Vettvendimg und Melde-
L lll/UU Ä Ä bÛ btC  B ^ nnttmachung Ntt



Grundpreis. .
Ter Grundpreis darf höchstens betragen:

Bei Gefälle
Klasse I

für 1 kg
Grüngewicht

Mark

Klasse II
für 1 kg

Grüngewicht
Mark

Klasse III
für 1 k£

Grüngewicht
Mark

jeden Geivichts von Rin¬
dern, Kühen und Ochsen,
sowie vo>: 10 und n:ehr
kg Grüngewicht von
Kälber«: und Fressern 1,80 1,60 1,45

jeden Gewichts von Bullen 1,70 1.50 1,35

Känge
in cm

Grundpreis in Mark
für das Stück

Roßhänte , Pony - und
Mau lti er hä nte . . . bis 219

220 und mehr
19.00
29.00

Fohleuielle.  Esel - und
Mauleselhäute . . . „ 149

150 „
5.00
9.00

Anmerkung:  Die Grundpreise , die die Vcrteilungsstelle
für getrocknetes Gefälle jai zahlen bereit ist, werden von Zert zu
Zeit in der Fachpresse bekanntgegeben. Sie werde:: niedriger sein
als die Preise , die die Verteil ungssdelle für gesalzenes Gefälle ent-
>brechenden Gewichts zahlen wird.

)
8 4.

Klasseneinteilung des Gefälles.
Zur Masse I gehört das Gefälle aus sämtlichen Ländern südlich

des Mains , außerdem von der Rl>einprovinz- aus den Regierungs-
bewirken Koblenz und Trier , aus dem Fürstentum Berten seid, aus
der Rheinpsalz , Elsas;-Lothringen , der Provinz Hessen-Nassau, dem
Großherz-ogttln: Hessen, allen thüringischen Staaten , dem König¬
reich Sachsen, der Provinz Sachsen mit Ausnahme der Kreise Salz-
»oedel, Osterburg , Stendal , Gardelegen und Hat berstadt-Stadt , den
Fürstentümern Schaumburg -Livpe und Waldeck. dem .Herzogtum
Anhalt und von der Proviirz«Schlesien ans den Regierungsbezirken
Liegnitz und Breslau.

Zur Masse II gehört das Gefälle aus dem Rheinlaird mit Aus¬
nahme der Regierungsbezirke Koblenz und Trier , aus Westfalen,
dem Fürstentum Lippe . Großherzogtum Oldenburg mit Ausnahme
d^s Fürstentums Birkenfeld, von der Provinz Sachsen aus den
Kreisen Salzwedel . Osterburg . Stendal , Omrdelegen und Halber-
stadt-Stadt , aus der Provinz Hannover , dem Herzogtum Braun¬
st .rveig, den Freien Reichsstädten Bremen . Hamburg , Lübeck, aus
Schleswig--Holstem. den beiden Grvßhcrzogtiimern Mecklenburg, den
Promnzer: Pommern und Brandenburg , von der Provinz Schlesien
aus dem Regierungsbezirk Oppeln und aus - der Provinz Posen.

Zur Masse III gehört das Gefälle aus den Provinzen Westj
:md Ostpreußen . ‘r

Maßgebend für die Massenzugehörigkeit ist der Schlachtort , so¬
fern das Gefälle von einer am Schlachtort heimischenRasse stammt,
andernfalls die Gegend, in lvelckrer die betreffende Rasse heimisch ist.

Anmerkung:  Roßhäute usw. sind in ihren Preisen unab¬
hängig von Schlachtort und Rasse. i

C) geschleifte , stark verschnittene, grindige,
stark haarlassende oder matte Häute), auch wenn Mängel der
unter a und b angegebenen 9lrtcu vorliegen-

um ein Dritte ! des Gnmbpreises
g unter a und d spießen einander nickst cnrs.
_ ? Ä 0u , GI el - und Mauleselhäu  1 en:d) für leichte Besawdrgnng *) :un

insgesantt 0,75 Mk. für das Fell ;
b) ftrr schwere MchMgimg (2 Löcher oder 3 tiefe Kerben oder-'sardenve,chad:gur,.g um

msgesantt 1,50 Mk. für das Fell;
c) für Schußfelle (stark verschnittene oder matte Felle)

um ein Drittel des Grundpreises.
Die Abzüge unter a und b sind bis zum Betrage des untere

besetzten Abzuges mizurechnen: der Abzug unter c schlietzt
me Abzüge unter a und d arcs.

8 7.
Zahluugsüediugusigen.

Die Höchstpreise schließet: den Umsatzstempel, die Kosten de::
SÄZung uuo em:nv:milill)er Lagerung , ferner die Kosten der Be¬
ordern ng bis z-mnnächsten Güterbahnhof oder bis zur nächsten An¬
legestelledes Schiffes -cst»er Kahnes ünd die Kosten der Verl ad,mg ein
und gelte:: für BarzHhvm.

. , Wird der Kaufpreis gestundet, so dürfen bis zu 2 v. H. Jahres-
zmpn: über Reichsbankdiskont hinzu geschlagen lverden.

8 8.
Zurückhatten von Vorräten.

Bei Zurückhalten von Vorräte :: ist Enteignung zu den geinäß
8 Anm-erkung für die betreffende Lieferungsstufe in Betracht
konrmeUdenPreisen , höchste::s sedoch zu den unter Z 2b für nicht
vorschnftsmätzig geliefertes Gefälle festgesetzten Höchstpreisen, zu ge¬wärtigen.

8 9.
Ausnahmen.

Anträge auf Bewilligung vor: Ausnahnien sind an das Leder-
zwvep'.mgsantt der Kriegs-Rohstosf-Mteilung des Königlich Preu¬
ßischer: Kriegs min ist eriu ms, Berlin W 9. Bu.dapester Straße 5, zu

Entscheidung behält sich der Unterzeichnetezuständige
Mil : tarbesehls Haber vor.

ß 10.
Arrkrasttrtten.

Diese BekcmnttnackMNg tritt mit dern 20. Oktober 1917 für das
an mesem Tage od-er später entstehende Gefälle, im übrigen mit
dem 1. Dezeinber 1917 in Kraft . Tie Bekanntmachung Nr . 01.. II.
700/ .̂ 16. K. R . A. vom 31. Juli 1916 tritt l însichtlich des nach
dem ^ nktafttreten. dieser Bttanntnwchnng entstel-enden Gefälles mit
dem 20. Oktober 1917, im übrigen mit dem I . Dezember 1917 außerKckaft.

Anmerkung:  Die Sammelstelle wird die Preise , die sie für
das vor dem Inkrafttreten dieser Bekanntmachung entstandene 0st-
falle rm Rahmen der Bekanntmachung Nr . Ch. II . 7007 . 16.
'l .R . A. vorn 31 . Jül : 1916 zu zahlen bereit ist, nach Vereinbarung
rnit der Verteilungsstelle in der Fachpressebefanntgeben.

Fr an kf n rta.  M ., den 20 . Oktober 1917.
Stellv . Generalkommando des 18. Armeekorps.

*) Tier-er Schnitt (auch Schächtschnitt). tiefe Kerbe oder Loch,
Geschttcktt, Faulstelle.

Zenttal -Heiz- und Kühlkörper aller Art , insbesondere Radcae
doven und RadiatorMglieder , Heizöfen und Rohrregister, Heiz¬
körper für L:cft!̂ :zungen ,rnd Lnslerhuer , Flauchenbleckrrolire.
Heizrohre für höheren Druck, Rippe nclemeute, Rippenrohre , Ge¬
wächs haus heizro iytx.

2. Alle vorlxrudcnen mit neu erzeugten, gebrauchsfähigen, nicht
uj .Heizungsanlagei: eingebmuen gust- imv- schm rede eiserNM
^ 'stl und Kesselglieder für Zentralheizungsanlagen.

Rohre, die nur zur Zu - bzw. Ableitung von Dan .?:, Wasser
oder Kühlflüssigkeitdienen, sowie VerbiiüÄvigsstücke zu Heizkörpern
und Kesseln werde:: von dieser Bekanntnimhnug nickst betroffen.'

8 2.

Die im § 1
schlagnahmt.

Beschlagnahme.
bezeichneter: Gegenstäiw' :mwden

8 3.
hiermit be-

Beschlagimhme und Wirkung der Beschlagnahme.
Tie Beschlagnahme hat Vre Wirkung, das; die Bornahn -e von

Verändernmgen cv: dcn von il/r berührten Gegenständen verböte::
:st und rechts ge sclM liehe Bersngimgen über sie nichtig sind. Den
rechtsgeschäftlichenBerft:gi:nge:? stehen Bersügiuigeu gleich, di-, im
Wege der Znxrngsvollstt-ecknnq o-N'r Arrestvoll-.ietstlng erivlgen.
Lrotz der Beschlaggrahme sind alle Beräiidernngen und Ver¬
fügungen zulässig, die .' mir Zustimimmg de>- ü'ri<- i->ê o'oswft--
Abtellnng des Königlich Preußischen >kriegsmmisterium: . Seit , kl
,, l̂bt. Heizbettieb" , erfolgen.

8 4.
Ausnahmen mi  der Brschlatznuhme

Di^ im 8 1 be.zeichnete:: beschlagnalintten. 'Gegenständekönnen
von der Kriegs-Rvl-stoff-Llbteilmig des Königlich Prci :ßisckien
Krregsministeriums, Sekt. Dl. ,?Abt. Heizbettieb" , z::r Bcr :ve:idung
freigegeben iverden. Die Fveigabeanträge sind der Saft . LI. ,.Abt.
Heizbettieb" der Kriegs-Rohstosstl?lbte:ftmg in Berlin SW 11,
Königgrätzer Str . 28, ans vorgesthriebe::en: Formular in doppelter
Anssertigimg einzureichen. Freigabenntragswrinularr können von
dieser Stelle bezogen werden.

8 5.
Meldepflicht.

Alle von dieser Bektmnttnochgmgbettofreuen Gegenstände (ß 1)
unterliegen der Meldepflicht.

3 6.
MelÄcpflichtige Personen.

Zur Meldung verpflichtet sind:
1. alle Personen , die OKgenstänbe der un § 1 b^ eM>:ietert

Art im Gewahrsam haben oder gehabt haben oder auf Liefe¬
rung solcher (GegenständeAnspruch Habe::,

2. landrvirtschLftlickLund gero-erbliche Unterneh: .-er,
3. össentlich-rechtlick-e Körpersckrasten:md Berbänbe*!,

auch wenn sie sckwn aus Grimd einer Einzelbeschlogrwhme nach
Nr . 63t . 1042/1 . 17 K. R . A. gemeldet habe :. Borräie . die sich am
Stichtage unterwegs befinden, sind nach ihrem Ginttessen von:
Empfänger zu n:elden.

Nnch ^ 2 beschlagnahmte (Gegenstände, die sich bereits ans einer
Bm:stelle befinden, aber noch nicht fertig eingebaut sind, sind von
dein Lieferanten zu melden, gleichgültig ob die Gegenstände an
den Lieferanten schon bezahlt sind oder nicht. Gegenstände Vieser Art
sind jedoch bei der Meldung besonders zu ken̂nzeichnen.

8 5.
Beschaffenheit Gefälles.

Der volle Grundpreis (8 3) gilt nur für das Gefälle, das den
nachstehenden Bedingungen entspricht:
a) Großviehhäute müssen fleischfrei, ohne Horn , ohne Knochen,

ohne Maul , ohne Sckiweifbein, jedoch mit Schweifhaut ohne
Schweifhaare , abgezogen und oberhalb der Hornschuhe ab-
geschnitten sein. Hornige Bestandteile (Mete::, Zehen) müssen
entfernt sein.

Roßhäute usw. (§ lh ) müssen möglichst fleischfrei, lang-
klanig (die Füße im Fesselgelenk abgeschnitten), ohne Schweis¬
haare und Nttilme, jedoch derartig abgeschlachtetsein, daß sie
den gröhtmöglick.en Flächeninbalt haben.

b) Das Gefälle muß richttg gesalzen sein.
0) Bei Großvichhäuten muß das di:rch Wiegen ermittelte Ge¬

wicht und die Nummer der Preisllasse , bei Roßhäuten usw.
' (Z lb ’ die nach Mlaus des achten Tages nach der Salzung Vor¬

schriften,  lsstg gemesseiie Länge in unverlöschlicher Schrift
(durch Ste,npeldruck oder geeigneten Tintsistift ) auf der Fleisck>-
feite bemerkt sein.

§ 6 .

Abzüge vom Grundpreis.
Ter Grundpreis ist um den Gesamtbettag der nach folgenden

Bestimmungen zu berechnenden Abzüge zu ermäßigen.
1. Bei Grvßviehhäuten (8 la)

а) für Gefälle, dessen Gewicht oder Preisklasse oder beides nicht
zweifelsfrei ('§ 5c) festgestellt und erkennbar gemacht ist, um

10 Pf . für das Kilogramm;
d) für Abdecker- und Fallhäute *) um

20 Pf . für das Kilogramm;
0) für abweichendeSchlachtart um

4,00 Mk. für die Haut oder das Fell;
б) für Engerlinge (bis 8 offene)

insgesamt 3,00 Mk. für die Haut oder das Fell;
e) für leichte Beschädigung (Fehler **) im Ltbsall)

insgesamt 1,00 Mk. für die Haut oder das Fell;
5) für schwere Beschädigung (Fehler im Kvrn)

insgesamt 1,50 Mk. für die Haut oder das Fell;
g) für leichte und schwere Beschädigruig zusammen

insgesamt 2,00 Mk. für die Haut oder das Fell;
d) für Schuß baute (Häute mit Narbengefchwüren, Warzen oder

mehr als 2 Löcken: oder 3 tiefe:: Kerben im Kern oder mehr
als 6 vfseneii Engerlingen ^ auch tvenn gleichzeitig Beschädi¬
gungen der unter (1, e, f urtb g enifgefilfrrten Arten vorlicgen,

25 Pf . für das Kilogramm.
Die Llbzüge unter ck, 6, k, g imb h schließen einander aus.

Im übrigen sind die für den betteffenden Fall gemäß a bis b
in Betracht kommer:den Abzüge zusammen zu rechnen.

3. Bei Roßhiäuten , Pony - und Maultierhäuten:
a) für Häute mit Schächtschnitt oder zerfetztemKvpf, oder falsch

ausgeschnittenei: Füßen oder Flemmen , oder kurzer: Füßen
(nicht im Fesselgelenkabgeschnittenstoder herausgeschnittener
Schwanzwurzel , oder mit einem Loch oder tiefem Schnitt im
Ker:: oder zwei Löcherrl oder zwei tiefen Schnitten im
Bauch- oder Kopfteil:

um iusgesantt 1,00 Mk. für die Haut von weniger als
220 cm Länge,

um insgesamt 2,00 Mk. für die Hmtt von 220 und mehr
cm Länge;

b)  für Haute ol-ne Kopf, für Härtte mit leichte:: Narben schade::,
mit 2 Löchern oder 2 Een Schnitten im Mittelteil der Haut,
oder mit 4 Löchern oder 4 tiefen Schnitten im Bailchteil

um insgesamt 2,00 Mk. für die Haut von wertiger als
220 cm Länge,

um insgesamt 4,00 Mk. für die Haut von 220 und mehr
em Länge;

*) Häute von Tieren , deren Fleisch vom Fleischbeschau er oder
Tierarzt als gesund befunden wurde, gelten nicht als dlbdecker-
oder Fallhäute.

**) Tiefer Schnitt (auch Schächtschnitt), tiefe Kerbe oder Loch,
GeschEr , ftuulftfclte.

Betr . : 1 . Beschlagnahme, Be'haiwliung, Verwendung :md- Melde¬
pflicht von rohen Großlviehhäuten und Roßhäuten,
2. Höchisrpveise vo:: rohen Großviehhäuten und Roßhäuttn.

An den OLrrbürgermeister zu Gießen , Großh . Polizeianlt
Giehen und die Grotzü . Düraermeistereien der Landgemein¬

den des Kreifts.
Indem wir aufporftehe :rde Bekamttmachimgondes stellvertreten-'

den Geneixükommandos von l-a :te venveisan, beaufttagen wir Sie,
von dem Inhalt derselben den F::teressenten alsbald Kenntnis zu
geben und die Bekanntmackungen in Ihrem Aintszimmer zur et-
waige:: Einsicht often zu legen.

Gieß. en,  den 20. Oktober 1917.
Großherzogliches Kreisamt Gießen.

0r . U si n g er.

Nr . Bst. 200/9 . 17. K. R . A.,

betrsffcnd Brfchtaqnuhme und Beßands-
elhtbun̂von eisernen Heistörpern und

Zentr6lh">znnqsksffeln.
Vom 20. Oktober 1917.

Nachstehende Bekanntmachung tvird Hiermit zur allgemeinen
Kenntnis gebracht mit dem Bemerken, daß, soweit nickst nach dcn
allgemeinen Sttafgesetzen höttve Strafen verwirkt sind, jede Zu-
widerlx'.udlung gegen die Beschlagnal>meVorschriftennach 8 6*) der
Bekanntmack-ruig über die Sicherstellung von Kriegsbedarf in der
Fassung vom 26. Äpiil 1917 (Neicl>s -Gesetzbl.^S . 376) u:ü> jede
Zuwiderha :rdlung gegen die Meldepflicht nach ß 5**) der Bekannt¬
machung über Ausftlnstspflicht vom 12. Juli 1917 (Reichs-Gesttzbl.
S . 604) bestraft wird . ?luch kan:: der Betrieb des HmidelsgewerbeS
gemäß der Belau ntmaamng zur Fernhel tung unzuverlässiger Per¬
sonen vom Handel vom 23. September 1915 (Reichs-Gesetzbl.

S . 603) untersagt werden. § ^
Von der Bekanntmachung betroffene Gegenstände.

Von der Dekanntmackxrng' tverdeir bettoffen:
1. Alte vorhandenen und :veu erzeugten, gebrauchsfahigeTi,

nrchlt in Heizimgsanlagen eingebauten gnß- Mid schmiedeeisernen.

*) Mit Gefängnis bis zu einem Jahre oder mit Geldstrafe bis zu
ntauünd  Mark wird, sofern nickst nach den allgemeinen Strafge-
>it höhere Strafen verwirkt sind, bestraft:

2 wer ' iinbesügt 'einen beschlagnahmten Gegenstand beiseitt
schasst, beschädigt oder zerstört, verwmdet, verkauft oder
kauft, oder ein anderes Veräußerungs - oder Erwerbs¬
geschäft über ihn. abschließt;

3. wer der Verpflichtung, die beschlagnahmten Gegenstände zu
verwahren und pfseglichzu behandeln, zuividerhondelt;

4. wer den erlassenenAnsfübrungsbestimmungen zuwiderl̂ ndelt.
**) Wer vorsätzlich die Auskimft, zu der er auf Gr:md dieser' Be-

nttnachlug verpflichtet ist, nickst n: der gesetzte.: F-rist erteilt
c wissentlichunrichtige oder m:vollständige Angaben macht, oder

vorsätstich die Einsicht in die Geschästsbriese oder Geschäfts-
-y?i bbe-r die Besichtigung oder Untersuckmngder Betriebseinrich-
gen oder Rämne verweigert, oder wer vorsätzlich die vorgeschrie-
en Lagerbücher einzurichten oder zu führe:: uuterläßt , wttd mit
ängms bis zu sechs Mvnaten und u:it Geldsttafe bis zu êhn-
ft::d Mark oder mtt einrer dieser Strafen besttaft, auch können
-räte, die versckstviegen worden sind, im Urteil als dmn Staate
allen erklärt werden, ohne Unterschied, ob sic dem Ausdmfts-
listigen geboren -oder nicht. - . .v,
Wer fahrlässig die Ausftmft , zu der er ans Grund dieser Be-

nttnochnng verpflickstet ist, nickst in der gesetzten Frist erteill-
- unrickstigeoder rmvollständige Aiigaben macht, oder wer fahr¬
ig die vcmp-eschriebenenLagerbücher eft:zurickit>en vfoex  zu fühven
erläßt , wird mit Geldsttase bis m  dvettausend Mark bestraft.

8 7.
Stichtag . Meldefrist.

Maßgebend für die Meldungen ist der bei Beginn des Stich¬
tages tatsächlich vorhandene Bestand. Stichtag für die erste Mel¬
dung ist der 1. November 1917 ; die hiercnlf bezüglichenMeldung^ :
müssen spätestens bis 15. November 1917 (Metdetermin ) erstattet
sein

Weitere Meldmrgen kann die Kriegs-Rohstoff-Abteilung des
Königlich Preußischen Kriegsmftttsteriums, Sekt. Ll . „Abt. Heiz¬
bettieb" , verlangen.

8 8.
Art der Meldrmg.

Tie Meldungen nuissen. gettemtt für Heizkörper :md Kessel,
auf den vor geschriebenenamtlichen Meloeschainn:, die bei der Sekt.
DI. „ Abt. Heizbettieb" der' Kriegs-Rohstoff-Abteilung des Wniglich
Preußischen Kriegsministeriums erhälklick: sind, erfolgen. Die -An¬
forderung hat auf einer Postkarte zu erfol-wn, welche mit deullicker
Unterschrift und genauer Ölpresse zu versehen ist. Tie Meldescheine
dürfe:: zu anderen Btitttilungen als zur Bsantworttnrg der darin
gestellten Frage :: nicht lEnuist irebei :. Von den erstatteten Mel¬
dungen ist eine Abschrift (Durchschlag) von dem Meldenden zurück-
zubchaltei: und Mufzubewnhren. Die Mleldungen sind lückenlos
ausgefüllt und postfrei gemacht au die Sekt. 81. „ Abt. .Heizbettieb"
der Kriegs-Rohstoff-Abteilung des Königlich Preußischen Kriegs-.
ministeri:rms in Berlin BW  11 , Königgrätzer Stt . 28, einzureicken

§ 9.
Lagerbttch und AuSkunftSerteilung.

Jeder Meldepflichtige hat ein Lagerbuch zu führen, de:::
jede Aenderung in den Vorratsmengen und iTyre Verwendung er¬
sichtlich sein muß. So -veit der Meldepflichtige bereits ein. derartiges'
Lagerbuch führt , braucht ein besonderes' Lagerbuch nicht eingerichtet
zu werden. Beauftragte :: der Militär - oder Polizeibehörden ist die
Prüfimg des Lagerbuches sowie die Verchügim.g der Betriebsein-
richtuitgen w:d der .Rämne zu gestatten, in denen meldepslichtig«
Gegenstände erzeugt, gelagert >oder feilgeh alten werden obn zu
vecnruten sind.

8 10.

Alle Anftagen , die diese Be^mutmachnng betreffe::, sind
die Kriegs-Rohstoff-Abteilung des Königlich Preußischen Krie
minifterr.rms, SM . LI. „ Abt. Heizbettieb" in Berlin BW
Königgrätzer Str . 28, zu rite : . Der Kopf des Schreibens ist ,
der Aufschrift: „Belr . Heizbettieb" zu versehe::.

8 11.
Inkrafttreten.

Diese Dckkanntnmchirngtritt mit Beginn des 20 Oktobers1917 in Maft.
Die Einzelverfügungen Nr . Pst . 1042/1 . 17 KR A be-.

ttcffend Befchlagnahnw von eisernen Heizkörpern tteten gleichzeitig<ntt2&y r r
Frankfurt (Main ), den 20. Oktober 1917.

Stellv . Generalkommando des 18. Armeekorps.

l:<be, stfttlsche. koimnunale, rm Eigentum des Reick:
Bundesstaates )testen de GcgenUcn:de der im >1 1 geuaunttnA

Bettt. : Beschlagnahme u^ > Besttmdserl>elmng von eilerm-n
körpern und ZenttalheiMngskesseln

An den Oberdüraermeisttr zu Gießen Großd
Gießen und die Großh . Bürgermeistereien der Land vn!

den des Kreises.
Indem wir aus vorstehende Bekanntmachm:g des stellwutt
Generalkommaudos von heute verweisen beauftr ^ .>n chi?

««tat, ,mt> bic Brkmmtnmchun-r m Jürm , T„Margen Emsuht offen zu leger:. * u
ictzen,  den 20. Oktober 1917.

Großherzogliches ZbreisamtGießenOr. Ul in a er.



I Licht spielhaus,Bahnhofstr.34
Erstklassige Künstlerkapellei

- -1 Vom 2®. bis 2.5. Oktober

Mehrere tüchtige Schloffer,
ein tüchtiger Werkzeugdreher,
einige Arbeiter

sofort gesucht. ™
03 dBei k Appel.

Die gewaltigste Fiimschöpfung aller Zeiten

n Die Fluciif eines armen Juden aus dem Ghetto.
Es gibt keinen Film , der sich mit „Glaubensketten “ messen kann und ist
es eine MeisterleistUDg menschlichen Könnens . Die Hauptolle liegt
in den Händen des hier bestbekannten und beliebten Schauspielers 7770aSSKRII * MiDOHL

Die Aufnahmen stammen zum grössten Teil aus dem eroberten Kowno.
Erna Meinert  benannte diesen Film

Die Tragödie der Menschen v! M
$ K

für Gießerei und Stahlwerk
gesucht - Meldungen beim Pförtner der 7167D

Sojdiienhütte in Wetzlar
Buderus’ache Eisenwerke, Wetzlar.

Stahl- und Eisenwerke Asslar
AwsSar b. Wetzlar . 7214s8

WKMMBBBBSWRSSSBMMnBBRBSSBSBRSBR

9 Schwarz-Weiss-Theater=e8?
Programm a  Samstag :, 20 . , bf « inkl . Montag , 22 . © kt.

«Lotte Weuraann
bildschön «, vornehm © Künstlerin in ihrem neuesten Filmwerk

SJenselfs der Bürde
Bl « Tragödie einer Ehe In 4 Akten.

Außerdem wirkt Deutechlands grösster Charakterdarsteller
Friedrich . Solnik

ln slnem vornehmen Lustspiel ln 4 Akten.
Ab Dienstag Stnart Wetob tu  7700a

MUWU» UWZDKU8 « W8

Bleichstrahe 32 , I. Etage,
sch- 6—7- Zimmer - !vo >liung
mit Badeeinrichtnng . Gas u.
elekir . Licht in allen Räumen,
Mädchenz ., LKeller , Bodenk ..
a . Wunsch Gartenant .. Bletch
platz n. Trockenb . vorh .,vr . sos.
od. später zu vermieten . flöM

BahnfeofatrsÄse Jur Vermeidung
iWohnungsnaciiweis

Abschluss von fflict
nypotkekeiivermittliin^

Versisberogg gegen flailpiliehl, Wasserscbäden n§
Aßskunftel

Raterteilung an Mitglieder unentgeltlich.
Geschäftszeit von 8 —S Ubr.

Hausverwaltunnei>®°n Verwechselungennauavci Wdliuriytl .s ) fot( 7ibb«et«Uuna »on D-rmt-luns».Abbestellung von Dermietuntz»-

und La ^ kverträgen

4987

Uriegs-Mteihe-
versicherung.

Varaufwand auf 10 Jahre verteilt. Keine
ärztliche Untersuchung. Keine Wartefrist.
Kriegsgefahr in voller Höhe eingeschlossen.
Versicherungen bis 10000 Mark zulässig.

Näheres durch:

Alfred fröhlich, GeiMl-AlflkL,
Sichen, Nord-Anlage 3s. 7««

Koksabgabe!

Verlag desGieb .Anzeigers
Bahndofstra » e54H 8-Zim .-
Wohng . mit Loggia u. allem
Zubeh . ft. vermieten . 6577

Nahn , Gr . Steinweg 20.

6 Zimmer  |
6-Ziinmel-Wohnting
rn. Zubeh . n. Garten , 1. St ,
in schön. Lage z. verm . 7768
v . Jungenfeld , Wiesenstr . 2.
6 -Zimmer Wohnung i. best.
Lage d. Stadt , I. Dt ., neujeit
lich eingerichtet , ans 1. April
ftu vermieten . Zn erfragen
in der Geschäftsstelle des
Giestener AnzeigerS . 7434
1 ßcr . O-Zimm .' Wobnnng
m. reich !. Zubehör z. verm.
2261 Näh . Plockstrahe 14 I.
8ek . 8-21» .-Vokum »>m. allem
Zubeh . u. Bleichpl . u. Garten-
anieilsof . od. sp. ftu vermieten.
M05 Alicestraste 26 , p.

ö Zimmer

Mittwoch den 24 . d. M . und folgende Taae
mntags von3 , bis 5Uhr können die il & bdhnteblmtottn

nach-

am Oberbessischen Bahnhof bis zu 10  Zentner Koks
n ü?t?rtirt.l!r un*? ltbgegebenen Kohlen-

bezugsschetn erhallen . Körbe oder Säcke initbringen.

®'ÄrÄ t  T"f' «°r°,nskassi»°r.Li°bi-str^
_AtMiiMsllMttin kicßtn.
fl8r20 |l. Oraunschw. BaiicewerkscfitileNglrmlM»
'T«r Hochbau Tiefbau
l *« .Tierunierrld )t 2. Tlyrll . Helfeprüfunjj . tDlnterunferrldjl 15. OktoM*

«Mchverrchllgt mit txo KöntgL pseutz . Bjugfwerkfdjulea . - r

koeastr . S2 |t. 5-ZtnüWohng.
ui. Zubeh . u. Gartenanteil auf
1. 1. 18 zu vermieten . 7368

Nabn , Gr . Steinweg 20.
kaaüzra !-? biUpP-? lslr 8 ist

eine 5-Zm .-Wohg . m. Z . z. vm.
Näh . frankfurter Str . 29. 7687

4 Zimmer
Wie von dem verfl . kZ-raulem
Jöckel innegeh . 4-Zm .-Wvhg.
Nt sof. od. sp. an nur ruh . teilte
z. verm . Bl eich str. 18 . 1" '

Selteroweg 38 , M . St .,
schöne 4-Ztm .-Wohng ., m. gr.
Bade -Zm ., Zentralh ., GaS.
elektr . L. z. l . Noo . z. vm . N . d.
8 . Wallach , BiSmarckftr . 1411.

| 2 Zimmer  |
2-Zitti me r-Wohn ttng ft. ueun"
0U5<4 Sonnenstrahe 13.

[ Versohiedeiie\
3 — 1-Zimmer - Wohnung

ftum 1. Januar an ruhige
'deute ftu vermieten . 7786

! Dr . Spobr , Neuen Däne 25.

2 Zirur. m. Eilchenbenntzhüa,
smöne Wohnung . 1 Treppe,
abzilvermieten . Sehr . Angeb.
unter . 06535 a. d. Gieh . Anz.
Cchotl 'fchc Weinstube und
Zubehör , auch z. j. anderen
Geschäft geeig ., z. vermieten.
Nah . das. 1. Stock . 5176
°“ 281 Schlafzimmer m. voller
Pension abzug . Lska ^tr. b. I.
i 3Zm .,tnöbl .od. rrnm.,m .Ga ¬
il. Elektr . pr. 1. Nv ". od. sp. i.
gnt .H. z. vm.Borzusvr .SamS-
tag b. Dienst . Ss roraw . 5811.

I A föbL  Zimmer
Peaalea 8ro,4 ! flsaec Bin « S3
iBellevue 'Zitn . m.u.ohneBer-
vsleg . f. jede Zeitdauer . Mit-
mg . u. Abendtifch . Elektrisch
Licht, Bad . Tel . 1085. [1687
Mb bl. Zimmer mit Zentral¬
heizung zu vermieten.

,064,9 Sclteröwcg 81V, .. I.
2schön möblierte , ineinander-
gehendeZimmer m. elektr . L.,
Wasserl ., Zentralh ., Tel . usrv.
sos. z. vrm . SeilargW8g 791. 7M3

Bnt mbhL Wohn * a. Schlaf¬
zimmer mit voller Pension,
auch f.2Pers . geeignet , z. vrm.
' *40 Süd -Anlage 7, H.
Besser möbl . Llmmvr m. einem
och zwei Betten zu vermieten.
06553 Hildcbrandstr . 14 p.
Möbliertes Wohn - u. Schläst
zimmer sofort zu vermieten
06505 Plockstr . 8 , 11.

[ Laden u . dal . ^
SL «len

üt der Plockstraste z. verm.
6v9/ Rinn , Ost '2lnlnge 12.

I'aöcttflttnt zu vermieten.
0638/ Asterweg 45.

3 - 4 - 3i !!M !'' MkMA
in der Nähe Kaiser -Allee od.
Ltcher Strahe zum 1. 1. 18
äh  mieten gesucht. Angebote
unter 7772 an den Gietz . Anz.
Möbl . Zimmer v. s. ttante ge-
sucht, mögl . mit Abendessen.
Schr . Angeb . u. 06557 a. d. Ge¬
schäftsstelle des Gieh . Anz.
.Äln der Nabe der Neustadt
Schlafgelegenheit für fünf-
zehn 5rricgSgefangcne ge¬
sucht . Näheres 7768

West -Anlage 46 , H.
Sohaklaerlo snvht eint , müdh
2 !mmer mit 6Iea tn der Nähe
der Bahn . Angeb . m. Preis
unter 06571 a. d. Gtetz. Anz.

MöblJohD- und Schlafzimmer
h dauernd gesucht nur t. gutem
4?ause . Angeb . nt. PreiSang.
unter 06589 a. d. Giech Anz.
3 eä . 8 uuetihl .Zimmer werden
tn gutem Hause für dauernd
gesucht. Schr . Angebote m.
Preisangabe nnt . ,16588 a. d.
Geschäftsstelle detz Gich . Anz.

für 1. Nov . gefncht .dSolide
Kriegsbeschädigte bevorzugt.
Heil- «. Pftegeanstalt

Giefrcu. 75920
kräftiger 8ciinljcinge
ne sucht, täglich 2 Stunden.

! ! Jano 22.  I B.

Lgaßraa oder Dienstmädchen
sofort gesucht 7789
_Baliuhosttrahe 45.
Wtiwer , 49J .,m . l Mädchen v.
12I ., gut . u. sicheret !! Au ^k. i.
Ossenbach . such: biirgerl .E ^uß-
käliarlE . ZrF in mittL I . od.
Wnv . tn. etw . Bernl . zwecks sp.
i>eirat devorz . Angeb . nnler
7700 an den Gl eg . A u _

Jüngeren Mädchen
vom Ihnibc gesucht. 06583,
Btftckerioeintcr Rähl,
__ Marktplatz

Znvcrläfs . Mädchen für
kleinen Haushalt gesucht.
06587_ “ öbcrftr .JJG, I.

erhalten stets «nto
UjtU stellen sogleich u.

später . Frau Kargarsthe Herr,
getverbsmähtge Stellenver-
mittlerin . Sonnenür . 6.

CarienariigHerinnen
gesucht. 77876

Medizinische Kl in ik.
MonatSfrau od. jg.Mädchen
für leichte Hausarbeit gesucht.
Gnent . Gelegenheit gebole -',
Kleidermachen zu erlernen.
Schriftliche ?lngebo :e >m :er
06578 an d.GienenerAnzetaer.

F r ä n l e i rt
für Buchhaltung u. Verkauf
sofort gesucht. .1 . Hahn.
Bahnhofstratze 63. 7762

Stellenangebote
Tüchtige Nagler
auch zum Anlernen , für so.
fort gesucht. 7726
Andreas Ekler , Stetnftr . 7.

die kochen und nähen kann'
Und HanSmädchen gesucht.
7761 W ilbclmstrahc 7.

Der Nrankmeter Haus-
sranenbund Jraukfurt

ettn  Main , Goethestrahe 10,
, . sucht sofort 7014

Kochmntn , Allein -, Haus-
mtb Kindermädchen

Vermittlung kostenlos . Mir
gute Unterkunst bis z. ?lntrttt
der Srelle sorgt der  Verein.

für Monat November und
Dezember gesucht. 06521
MaxMarnm,Bahaho ;str.4.

Zuverläsi . Austräger
oder 2luHträgcri,t

zu soiorligelnEintritt gesucht.
1 . 9iicker 7iche

Univ . -Buchhandlung
Kauffrau gesucht. Zu er¬
fragen in der Geschäftsstelle
des Gies ;ener An z. 7746

ßiitc Frlüiüii. MüdliiellZ
einige Snmden täglich zur
Hausarbeit sucht Iran Bros.
Ra  uch. Schiffet thergerWe g2.

Kräftige
M ädchen

für Kochkücheu. Waschanstalt
alsllald gesucht. 7532
Heil - n. Pftegeanstalt

Gicften.
Sauberes Mädchen

mit guten Zeugnissen für
Ehepaar ohne Kinder gesucht
inicht Kochen ». Ing . Wengel,
Ô euL’asli a. FI., Scnefclder - 1
strahe 79. 7732

Fast neuerDrnckavvarat m*
gr . u. kl. Buchstaben , für jedes
Geschäft geeignet , zu verks.
06561 Ederstrahc 1, v.

sslcgantks Biisett
Otalienische Renaissance ),

Auszrchtifch und
6 Lederftühle

zu verkaufen . Sckr . Angeb.
nnt . 06550 an den Gteh . Anz.
LrLllillasswdstlMsrzoubetted.

ftu i'k. KslrubolLtr. 55. II.

Mädchen mit guten Zeug¬
nissen s. 1. Dezeuiber gesucht.
065591 Franksurtcr Str . 33.

TiiAigts Müöljieil
zu 2 älteren Leuten gesucht.
Zu erfragen bei M . Harth

Selters weg 75. 00570

Ächtung!
Verkaufe eine grob . Sendung

- Selbe -
Winterkohlraben

Kran Frosch . Neustadt 19.
Ka nse Triebmeerettlch . 77«

Bandsäge , kombiniert mit
Kreissäge , 1 Tratt ^nriision,
300 lang , mit 3 Riugschmier-
böcken und 5Scheiben zu ver¬
kaufen . Schristl . Angeb . unt
06591 an den Gieg . Anz . erbet.

Sltche ein Mädchen fturFüb-
rang des Haushalts . 100575
Rodkeimar Strafis 35 H., I. St.

Jany . Tayozierar a. Polsterer,
militärfr ., sucht Stellung.

J.  Cbaisaowits , Asterweg 116.
PcrfekLe ' Bnchhaltcrin

welä >e schon längere Zeit
selhsländia gearbeit hat, sttcht
passende Stellung . Schristl.
Angeb . unter 00595 an den
Gienener Anzeiger erbeten.

Gold . Damen Ubr zu ver¬
kaufen . 06585

mtihlatraße 2 (Laden ».
2 gebr . Breaks . 1 Gig

zu verkaufen 00594
Nekevweg 34.

Ela neuen hanatminm
mit Spielavvarat , eine

Svre .h Maschine mit 40
SchaUplattcn , sofort zu ver¬
kaufen . Klein -IdnleE , Frank-

furter Strahe 117. 0ii93
1 Waschhfltte , 3 Staüatornan
u . 2Fetrolö33mlaDijj8D z. verk.
5lrosdorscr Str . 4L p . ">»»

Funae Zkriegersfran sucht
Beschält . Wfllkeagasse 17.°"̂

Zwei schöne, sprungfähigc
angetörte 7608'

Simmentaler Btiüen
im Alter von 14 und 16 Man.
sind zu verkaufen bei Larl
Vggri1 . V̂«., !Fran kf.Hos)I.iek.

Erülings -Ziege zu verk^
Näh . z. erfr . in der Geschäfls-
stelle des Gieh . Anz . 06523

-Orcheftrio«-
sehr gutes , mir Gewichts-
anfzng zu verk . Garant .h'ir
tadell . Funktion Ntzh. hei
E. Seliäler , Da mm str.39, Hi«r.

Junge Hühner zu verkaufe
06547 Friedrichsirafre 3 p.
ö Lsgsdühoor sof. zu verk . in
Klcin -Llndcn , Frankfurter
Dlrahe 117. 06596
Ein Stück Ackerland in
der Nähe der Matgareten-
hütte , bis 6500 □ Meter grotz,
zu Garten geeignet , zu ver¬
kaufen . Näheres zu erfragen
tn der Geschäftsstelle des
Giehener Anzeigers . 7666

Sttstemeh!
zum Streuen kann bis auf
weiteres abgeholt werden.
7433 15. ftnlm , Lollar.

H n n d
zugelattsen . Reimer . St &aHrn-
barg , Burggasse 4. 06582

»wischen Bahnhof
'ÖUtUlllI und Hotel Schütz
ein goldener Hcrrenring
m. Slmethyststein (Andenken .)
Gegen gute Bel . abzugeben
Kord -Anlage 21 , I 06699

20 Mark Bclohnuns>
Slbhanden gekommen am

22. Sept . aus dem 9-Nhr -Zug,
vorm ., Marburg — Giegen,
3. Kl ., ein Karton , enthaltend
schwarz . Nock, Bluse,Spttzen-
tuch. Arbeitsbeuleb Spitzen,
Kletderbügel . 2lbzngeben
gegen obige Belohnung an
die Geschäftsstelle des Gieg.

} Anzeigers . 7782

. . . Köchln [7 (564
otc etwas Hausarbeit mit
überntutm ^ in kl. Haushalt
gesucht. Hausmädchen vor-
banden Zu erfragen in der
Geschäftsstelle d. Gieh . Anz
Wege « Verheiratung meiner
Köchin s. ich f. 1. Nov . od. spät
^uverl .,i . Kochen u. Hausarb.
ers . Madeden od. eins . Stütze
Hausmädchen wird gehalten
™nFraa  ß »be <ui?al HrUaer

Löberstrahe 2L

m  M!
iif vc, Kr,?; ^ cr ônen  aesucht.
^card . Frankfurt a . M .,Gckenheimer Land str. 821 . ^
Gesucht z. 1. Non . od. früher
jn ^ l-laff . Alleinmädchen.
das kochen kann und kinder-
lieb ist, in kleinen Hattshnlt

kra , vr . hähr,
767^ Friedrichstratze 14.

Vaatbeizez,
Bist . Walter , Mäusburg 13.

Brennholz desQberhcssischenBereinö
für Baseler Miinon findet

Kur âeickn ^ iensiag , 23 » ^ kk», nach'
ü Kuma & boU QbxMaXV!,' - mittags » ' , Uhr . zu Gtehen,
«KU "fbcn Uirchftrabe Ä, MkrkuSlkklBhilipv Fakobi . Auf der
Bach , hint . d. Stadtktrche. 04901
Gut erhalt . Kinderwagen
zu verkaufen . 06549

Lollar , Hauvtstraste 62.
In einer Gastwirtschaft in

der Nahe von Gtehen sindzu verkaufen:
4 Betten , ein Eblegel,
- ?!! e Lu Kochherd,ein Gasherd . 2 Waich-
Mche , mehrere Tische.
Wo , zu erfragen in der

Geschäftsstelle deö Gtehener
A nzeig ers . 77 3̂
Einige Kisten u. eineHasser '.

aut erh Wagcndecke.
l,uOXl,50 m zu verk . 06562

Cdcrst rastc 1, p.

statt. 77800
Tagesordnung:

1. Jahresbericht,
2. RcchnungSablage,
3. Vortrag  d . Herrn In«

fpektor Vr. Frcliaiaaysr-
Basel : ^Lage und SlnS-
sichten der deutsche»
Mission.

Hierzu ladet herzlich eir
Der Vorstand : Gutzmann

UXIO\

©e &nuic &tc Hnckic,Maschine
Ä/ ^ " ewuig abzugeben.
06567 Steinstrahe 69.

» Abonnement!
GröuL V orteil f.Sprechm .nschinen-
besilzer ! Unbepmizte Abwechslg.
Fortwahr .Umtausch . Prosp .ßmliB.
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